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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3402/82 DER KOMMISSION
vom 17 . Dezember 1982

zur Einreihung von Waren in die Tarifstelle 38.19 X des Gemeinsamen Zolltarifs

Mangels einer Tarifnummer mit einer genaueren
Warenbezeichnung ist es innerhalb der Tarifnummer
38.19 , der Tarifstelle 38.19 X, zuzuweisen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für
das Schema des Gemeinsamen Zolltarifs —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 97/69 des
Rates vom 16 . Januar 1969 über die zur einheitlichen
Anwendung des Schemas des Gemeinsamen Zolltarifs
erforderlichen Maßnahmen ('), zuletzt geändert durch
die Akte über den Beitritt Griechenlands, insbesondere
auf Artikel 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Um die einheitliche Anwendung des Schemas des
Gemeinsamen Zolltarifs sicherzustellen , sind
Vorschriften erforderlich für die Tarifierung einer
Kaugummigrundmasse in Form zylindrischer Stücke,
bestehend aus etwa 34 Gewichtshundertteilen Butyl
kautschuk, 15 Gewichtshundertteilen Polyäthylen, 13
Gewichtshundertteilen Poly(vinylacetat), 28 Gewichts
hundertteilen pflanzlichem Harz und 10 Gewichts
hundertteilen Calciumcarbonat.

Im Gemeinsamen Zolltarif im Anhang zur Verord
nung (EWG) Nr. 950/68 des Rates (2), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3000/82 (3), werden
von der Tarifnummer 38.19 u.a . Zubereitungen der
chemischen Industrie oder verwandter Industrien ,
anderweit weder genannt noch inbegriffen , erfaßt.

Das Erzeugnis weist die Beschaffenheitsmerkmale
einer Zubereitung der chemischen Industrie oder
verwandter Industrien auf .

Kaugummigrundmasse in Form zylindrischer Stücke,
bestehend aus etwa 34 Gewichtshundertteilen Butyl
kautschuk, 15 Gewichtshundertteilen Polyäthylen, 13
Gewichtshundertteilen Poly(vinylacetat), 28 Gewichts
hundertteilen pflanzlichem Harz und 10 Gewichts
hundertteilen Calciumcarbonat, gehört im Gemein
samen Zolltarif zur Tarifstelle

38.19 Chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der
chemischen Industrie oder verwandter Indu
strien (einschließlich Mischungen von Natur
produkten), anderweit weder genannt noch
inbegriffen ; Rückstände der chemischen Indu
strie oder verwandter Industrien, anderweit
weder genannt noch inbegriffen :
X. andere.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21 . Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 17. Dezember 1982

Für die Kommission

Karl-Heinz NARJES

Mitglied der Kommission
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